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sie zur gehörigen Zeit angezeigt und nicht
etwa bereits berichtigt oder von den in Pa¬
ris dazu niedergesetzten Behörden völlig ver¬
worfen sind , nach Maßgabe der gedachten
Sraatsverträge , einer s o r g f ä lt i g e n P r ü-
fung unterzogen,  und hiernächst auf
die definitiv für begründet und liquide er¬
kannten Forderungen , nach den alsdann
bekannt zu machenden nähern Bestimmun¬
gen , die Aversionalsumme verhaltniß-
mäßig  vertheilt werden.

Die Regierung wird die Beendigung
dieser Angelegenheit auf alle Weise zu be¬
fördern suchen , damit das , was den einzel¬
nen Reclamanten conventionsmäßig be¬
gleicht , denselben baldmöglichst zu Theil
werde.

Sie wird daher auch darauf Bedacht
nehmen , die Renten , welche die Aversi 'onal-
summe bilden , sobald als möglich und auf
die vortheilhafteste Weise in baares Geld
umzusetzen , da der Werth derselben nur
auf diese Weise unter die Interessenten ver-
rheilt werden kann.

28 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom i . August  xubl . 6 . « j. IZIZ.

Aushebung des Vermöge einer zwischen dem diesseitigen
Herzoglichen und dem Königs . Niederlän-
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